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Vorwort 

Grenzüberschreitende Umweltbelastungen durch Chemikalien sowie 
mögliche Handelshemmnisse aufgrundverschiedener nationaler Chemi-
kalienrechte haben allgemein den Blick für die Bedeutung der inter-
nationalen Harmonisierung des Chemikalienrechts geschärft. Am Beginn 
eines solchen voraussichtlich langwierigen Prozesses der Rechtsanglei-
chung muß eine Harmonisierung der Schlüsselbegriffe des Chemikalien-
rechts stehen. Dieser Aufgabe widmet sich die vorliegende Studie, in 
dem sie unterschiedliche Rechtsordnungen vergleicht und Harmonisie-
rungsvorschläge erarbeitet. Dem deutschen Chemikalienrecht wird da-
bei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Schrift stellt die überarbeitete und aktualisierte Fassung einer 
Studie dar, die im Jahre 1982 fertiggestellt wurde. Diese Studie wurde 
im Auftrag des Umweltbundesamtes im Rahmen des Umweltfor-
schungsplans - Vorhaben Nr. 106 01 016 - erstellt und mit Bundes-
mitteln finanziert. Zweck dieser Studie war neben der wissenschaft-
lichen Durchdringung vor allem auch, einen praktischen Beitrag zur 
Harmonisierung des Umweltrechts durch Vorbereitung und Unter-
stützung einer unter deutscher Leitung tagenden OECD-Experten-
gruppe für ein internationales Glossarium von Schlüsselbegriffen des 
Umweltchemikalienrechts zu leisten. Wesentliche Ergebnisse der Arbeit 
der OECD-Expertengruppe sind im Anhang der Studie abgedruckt. 
Dem Verband der Chemischen Industrie e. V. sind wir für die Unter-
stützung der Drucklegung dankbar. 

Trier und Berlin, im Dezember 1984 
Die Verfasser 
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Einführung 

1. Viele Umweltbelastungen (etwa Luftverunreinigungen, Verschmut-
zungen internationaler Binnengewässer etc.) überschreiten direkt oder 
in Folgewirkungen die nationalen Grenzen des Emissionsstaates, in 
dem sie verursacht werden1 • Sie berühren damit relevante Interessen 
von Nachbarstaaten, soweit Güter beeinträchtigt oder gefährdet wer-
den, die ihrer Souveränität unterliegen. Soweit dagegen Güter betroffen 
werden (können), die nationaler Souveränität nicht unterliegen (z. B. 
Hohe See mit darüber befindlichem Luftraum, Weltraum), sind Ver-
letzungen relevanter Interessen der Völkergemeinschaft möglich. 

Wegen dieses grenzüberschreitenden Effekts von Umweltbelastungen 
können Umweltmedien (insbes. Luft und Wasser) nicht national völlig 
unabhängig voneinander bewirtschaftet werden. Es bedarf einer zwi-
schenstaatlichen Abstimmung und Zusammenarbeit. Dennoch tritt die 
Sorge um die Erhaltung der Umwelt zunächst nicht als internationales, 
sondern als nationales Problem auf. Umweltpolitik ist daher im Ur-
sprung und bislang im Kern nationale Politik. Ihr Erfolg allerdings ist 
zunehmend von den Chancen einer internationalen Zusammenarbeit 
abhängig. 

2. Wie groß die Notwendigkeit internationaler Kooperation und 
Koordination heute ist, zeigt gerade der Umgang mit chemischen Stof-
fen. Die grenzüberschreitenden Wirkungen von Chemikalien werden 
der Öffentlichkeit immer wieder vor Augen geführt. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: die weltweit festgestellte Anreicherung von 
Quecksilber in Fischen, das Vorhandensein von DDT-Rückständen in 
Vögeln, die Wechselwirkungen von Fluorchlorwasserstoffen in der 
Atmosphäre oder die Auswirkungen von Schwefeldioxyd durch den 
Sauren Regen bzw. die sauren Dispositionen (auch durch Staub, Nebel 
und Bodenverunreinigungen) in den Wäldern. Umweltschädigende und 
umweltgefährdende chemische Stoffe werden von einem Land zum 
anderen durch die Luft, das Wasser oder die Nahrungsketten trans-
portiert. 

Zu diesen unbeabsichtigten Transporten kommen noch die beabsich-
tigten Im- und Exporte. Chemische Stoffe und Erzeugnisse sind wich-

1 Allgemein zu den Rechtsproblemen grenzüberschreitender Umweltbela-
stungen vgl. zuletzt Kloepfer, DVBl. 1984, S. 245 ff., m. w. N. 

1 Kloepfer I Bosselmann 



2 Einführung 

tige Güter des internationalen Handels. Allein zwischen den Ländern 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) beläuft sich der Exportwert im Handel von Massenchemikalien 
derzeit auf über 50 Mrd. Dollar, die Umsätze der chemischen Industrie 
in den OECD-Ländem liegen bei über 300 Mrd. Dollar jährlich. 

Chemische Stoffe gelangen in Form Vielfältigster Produkte, zu denen 
z. B. auch Fernsehgeräte oder Autos gehören, in den Handel und damit 
über die nationalen Grenzen. Vom Importeur ist kaum zu erwarten, 
daß er sich Informationen über Stoffzusammensetzung und Gefahren-
potential solcher Produkte beschafft. Nationale Behörden müssen sich 
oft darauf verlassen, daß es im Herkunftsland kompatible Kontroll-
systeme gibt. 

Geben schon die Umwelt- und Gesundheitsgefahren genügend Anlaß 
zur Entwicklung international kompatibler Kontrollsysteme, so kom-
men im Fall von Umweltchemikalien besondere wirtschaftliche, ad-
ministrative und Handelsgesichtspunkte hinzu, die ein koordiniertes 
Vorgehen der beteiligten Länder erforderlich machen. 

Rechtsunterschiede zwischen einem Staat, in dem eine Chemikalie 
hergestellt wird, und dem Staat, in dem sie in Verkehr gebracht und 
verwandt wird, können zu erheblichen Handelshemmnissen führen. Ist 
etwa das Gefahrstoffrecht eines potentiellen Importlandes schärfer als 
das eines Produktionslandes, können die im Herkunftsland legal her-
gestellten Chemikalien in dieses Importland nicht mehr exportiert 
werden. Stellt sich der Hersteller auf die verschärften Auslandsnormen 
ein, so wird er auf dem Heimatmarkt u. U. gegenüber Herstellern 
benachteiligt, die nur für ihren Heimatmarkt - dann kostengünstiger -
produzieren. Länder mit großen Binnenmärkten könnten versucht sein, 
durch erhöhte Prüfanforderungen für importierte Chemikalien zusätz-
liche Handelsbarrieren zu errichten. Die international bestehenden 
Unterschiede im Gefahrstoffrecht drohen somit zu nichttarifären Han-
delsschranken zu werden. 

3. Die mit Umweltchemikalien verbundenen Gefahren wurden schon 
Ende der sechziger Jahre international wahrgenommen. In zahlreichen 
internationalen Organisationen wird seither ein intensiver Informa-
tionsaustausch betrieben. Viele bilaterale und multilaterale Abkom-
men sind geschlossen worden, allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze 
haben sich herausgebildet, und nationale Gesetzgebungen werden im zu-
nehmenden Maße einander angeglichen. Wichtige rechtswissenschaftliche 
Ansätze zur Rechtsvergleichung im Umweltchemikalienrecht liegen vor2• 

2 Siehe insbesondere Gusman u. a., Politique de contröl des produits chimi-
que, 1981; Steiger, Le droit de l'environnement et les substances chimiques, 
1981. 



Einführung 3 

Auf dem Weg zur europäischen Rechtsvereinheitlichung im Bereich 
der Umweltchemikalien haben die Europäischen Gemeinschaften wich-
tige Schritte unternommen. Zur Harmonisierung von Prüfungs- und 
Bewertungsmethoden gibt es zahlreiche EG-Vorschriften wie z. B. Rege-
lungen über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefähr-
licher Stoffe. Die am 18. 6. 1979 verabschiedete Richtlinie (79/831/ EWG) 
des Rates zur sechsten Änderung der 67er Richtlinie (67/ 548/ EWG) 
enthält wichtige Vorhaben für die Entwicklung der nationalen Chemi-
kaliengesetzgebung in den EG-Mitgliedstaaten. Zwischen ihr und dem 
deutschen Chemikaliengesetz vom 1. 1. 1982 bestehen weitgehende in-
haltliche Gemeinsamkeiten3• 

Der Harmonisierung und Standardisierung der Chemikalienkontrolle 
hat besonders die OECD ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Auf der 
"Internationalen Stockholm-Konferenz zur Kontrolle gefährlicher Sub-
stanzen" im April 1978 wurde der OECD ein erheblicher Teil der Ver-
antwortung für eine Harmonisierung unter den westlichen Staaten 
übertragen. Im Rahmen eines 1977 begonnenen Chemikalienprüf-
programms versucht die OECD seither, Prüfungsverfahren für Chemi-
kalien zu harmonisieren. Dazu setzte sie insgesamt neun Experten-
gruppen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen ein. 

Aus juristischer Sicht hervorzuheben ist die Einberufung einer Ar-
beitsgruppe, welche die Aufgabe hatte, ein internationales Glossar von 
Schlüsselbegriffen zu entwickeln, um das Verständnis und die Inter-
pretation der nationalen Gesetzgebungen der Staaten zu erleichtern. 
Mit einem solchen Katalog definierter Begriffe sollte zugleich ein 
Schritt zur internationalen Harmonisierung der Chemikaliengesetz-
gebung und Vollzugspraxis unternommen werden. 

Die Ergebnisse dieser zweijährigen Arbeit wurden in einem Ende 
1982 in englischer und französischer Sprache erschienenen Bericht ver-
öffentlicht, der 16 Begriffsfelder mit insgesamt rund 70 Einzelbegriffen 
definiert bzw. beschreibt und außerdem eine Synopse der in den be-
stehenden nationalen und internationalen Regelungen verwendeten 
Begriffe enthält4 • Der Bericht wird derzeit in den Entscheidungsgremien 

3 Hierzu und zum Stand des Umweltchemikalienrechts der EG siehe Kloep-
fer, Chemikaliengesetz, Berlin 1981, 8 . 17 ff. Ferner Uppenbrink/Broecker/ 
Schottelius/Schmidt-Bleek, Chemikaliengesetz, Komm. Loseblatt, Stuttgart, 
Stand: März 1983 (2. Lfg.), Einführung, Rn. 1 ff. und Radek/Friedel, Das neue 
Chemikaliengesetz 1981, S. 7 f. 

4 Chemieals Control legislation. An International Glossary of Key Terms. 
OECD Paris bzw. La U~gislation De Contröle Des Produits Chimiques. Un 
Glossaire International de Mots CU~s. OECD Paris 1982. Eine nicht offi-
zielle deutsche Übersetzung der wichtigsten Teile des OECD-Berichts ent-
hält der hier im Anhang abgedruckte Schlußbericht der Expertengruppe. 
Eine geraffte Darstellung der Arbeit und der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 

1* 
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